
 RAM
Regio Ausstellungs GmbH
Futterstraße 13
99084 Erfurt

Wird vom Veranstalter ausgefüllt:       			       Kunden Nummer:			        

Halle/Freigelände  	         Stand Nr.:	       	     R/E/K/B-Front:	          Tiefe:	         Ges.qm:

Anmeldung

3.)	 Mietfertigstand A	 48,–/qm

	 Mietfertigstand B	 101,–/qm
		  inkl. 1 kW Strom

6.)	 Systemstand vorhanden	 ja	 nein

7.)	 Standbegrenzungswände erforderlich
         	 * ja	 nein 

	 * Weiße Wand/lfm wird mit € 20,- berechnet.

9.)	 Wie möchten Sie das Service-Handbuch erhalten?
	 per E-Mail als PDF-Dokument 
	 (zum Lesen ist der Acrobat Reader erforderlich)

	 als gedrucktes Exemplar

1.)	 Standgröße
	 qm Standfläche	 m Front	 m Tiefe

Internet: www.ram-messe.de
e-mail: infoerfurt@ram-gmbh.de

Geschäftsführer: 
Eberhard Kreuser
Constanze Kreuser

Jena HRB 109837
USt.-IdNr.: DE 192074980Futterstraße 13 

D-99084 Erfurt
Telefon 03 61 / 56 55 5-0 
Telefax 03 61 / 56 55 5-10

®

10.)   verbindlicher Zahlungstermin: 01.08.2012

Wir vertreten folgende Firma / en mit eigenem Personal

11.)	 Branchenverzeichnis
	 Wir wollen in folgenden Branchen vertreten sein:
	 Nomenklatur Nr. siehe Rückseite.

Wenn nicht ausgefüllt, entscheidet der Veranstalter.

Ausgestellt werden/Informiert wird über:
Bitte unbedingt ausfüllen! Die Angaben werden u.a. auch für die Ein-
tragungen im Katalog/Magazin benötigt. Eine Einschränkung der Expo-
nate bei der Zulassung bleibt vorbehalten (s. §3 der FAMA Messebe-
dingungen). Am Stand sollen in Betrieb vorgeführt werden (Angabe der 
Geräte),  Zulassung der Vorführung bleibt vorbehalten!

4.)	 Medienpflichteintrag 148,– €
	 inkl. Link im Ausstellerverzeichnis der Ausstellung zur
	 Homepage gewünscht	 ja	 nein

Mit Abgabe dieser Anmeldung werden die anhängenden „Allge
meinen Messe- und Ausstellungsbedingungen” des FAMA 
Fachverband Messe und Ausstellungen und die „Besonderen 
Ausstellungsbedingungen” der RAM Regio Ausstellungs GmbH 
für diese Veranstaltung ausdrücklich anerkannt.
Untervermietung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Ver-
anstalters gestattet. 
Kosten: € 500,– je Unteraussteller.

5.)	 AUMA Beitrag, obligatorisch: pro qm Hallenfläche € 0,30
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Firma:

Straße:

PLZ Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:					   

Internet:

Firmierung, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail und Internet werden 
im Katalog/Magazin so eingetragen, wie hier angegeben!

Ansprechpartner:

Durchwahl/Handy:

E-Mail:

Vor- und Zuname:     
	 Inhaber     	 Geschäftsführer 

HRA-Nr.:			           oder HRB-Nr.:

Handelsgerichtlich 
eingetragen in:	 			         seit

Mitglied der	 IHK	 Handwerkskammer

	 Sonstige: 

Betriebsart:        Hersteller           Handel         Dienstleistung
	 Behörde	 eingetr. Verein	

Kopie für den Aussteller

Abweichende Korrespondenzadresse	 *)	 Rechnungsadresse 	 *)

Firma:

Straße/Postfach:

PLZ Ort:

Telefon:			  Telefax:

2.)	 Standart			   Mind. Größe	 €

	    Reihenstand	 9 qm	 95,–/qm

	    Eckstand	 15 qm	 111,–/qm

	    Kopf/Blockstand	 30/60 qm	 123,–/qm

Trennwände und sonstige Standausstattungen sind im 
Flächenmietpreis nicht enthalten.

(rechtsverbindliche Unterschrift gemäß den Voraussetzungen 
des §1 HGB und Firmenstempel)

Datum

Reiseziele:

01.-04.11.2012
Erfurt, Messe

Persönlich haftender 
Gesellschafter

8.)	 Bestellung für eine Anzeige im Ausstellungskatalog
	 (Preise siehe Besondere Ausstellungsbedingungen)
		  1/1 Seite	 1/2 Seite	 1/3 Seite

		  1/4 Seite	 Farbzuschlag (4c)	 Firmenlogo



25160	 Individualreisen	 	
25170	 Internationale 
	 Beteiligungen	 	
25180	 Jugendherbergen	 	
25190	 Jugendreisen	
25200	 Kultur- und 
	 Eventreisen	 	 	
25210	 Kur- und 
	 Bäderverwaltungen		
25220	 Kur- und 
	 Wellnesshotels	
25225	 Kurreisen	 	
25230	 Kreuzfahrten/ 
	 Schiffsreisen		
25235	 Reha- und 
	 Kurkliniken	 	 	
25240	 Reise- und 
	 Fachzeitschriften, 
	 Sprach- und 
	 Reiseführer	 	 	
25250	 Reisebüros	 	 	
25260	 Reiseveranstalter	 	
25270	 Reisezubehör	 	
25280	 Schifffahrts- und 
	 Fährgesellschaften	 	
25290	 Seniorenreisen	
25300	 Sport- und 
	 Aktivreisen	 	 	
25310	 Sprach- und 
	 Bildungsreisen	 	
25320	 Städtereisen		 	
25330	 Verkehrsverbände, 
	 -ämter	 	 	
25340	 Wellness- und 
	 Gesundheitsreisen	 	

Mode, Accessoires		

23110	 Jagd- und 
	 Trachtenmoden	 	
23210	 Taschen, Koffer	 	
23190	 Schuhe	 	 	
16170	 Sportbekleidung	 	
	

Sonstige Dienstleistungen 
und Zubehör	 	 	

12020	 Agenturen	 	 	
12050	 Bundes- und 
	 Landes-
	 einrichtungen	
19020	 Fahnen	 	
12100	 Finanzdienst-
	 leistungen	 	 	
16050	 Gesundheitsgeräte
12130	 Organisationen
12170	 Telekommunikations-
	 einrichtungen
12190	 Vereine
27120	 Verlage
12200	 Versicherungen
10510	 Whirlpools

Fahrzeuge, 
Caravan, Boote
	 	
13010	 Anhänger	 	 	
13020	 Autos und Zubehör	 	
13030	 Autopflege	 	 	
13035	 Autovermietung	
13040	 Boote und 
	 Bootcharter	 	 	
13050	 Campingausrüstung	
13060	 Caravans und 
	 -vermietung	 	 	
13065	 Elektrofahrzeuge	
13070	 Fahrräder 
	 und Zubehör		 	
13080	 Motorräder 
	 und Zubehör		 	
13090	 Reisemobile 
	 und -vermietung 	 	
13100	 Wohnmobile 
	 und -vermietung	 	
13110	 Zelte, Vorzelte	 	

Gastronomie/Nahrung- 
und Genussmittel
	 	 	
15010	 Catering	 	 	
15020	 Gastronomie		 	
15030	 Imbiss, Snacks	 	
15040	 Cafés
15050	 Spezialitäten 
	 Restaurant	 	
24190	 Wein, Sekt,
	 Spirituosen	 	 	

Haushalt
	 	 	
17010	 Bügelsysteme	 	
17040	 Haushaltskleinartikel	
17090	 Reinigungs- 
	 und Pflegemittel	 	
17100	 Reinigungsgeräte, 
	 Staubsauger, 
	 Dampfreiniger	 	
	

Touristik	 	 	
	
25010	 Abenteuerreisen	 	
25020	 Bahnreisen	 	 	
25030	 Barrierefreies Reisen	
25040	 Busreisen	 	 	
25050	 Campingplätze, 
	 -verbände	 	 	
25060	 Carrier	 	 	
25080	 Ferienwohnungen, 
	 Ferienhäuser		 	
25090	 Flughäfen	 	 	
25100	 Flugreisen	 	 	
25110	 Freizeitanlagen	 	
25120	 Fremdenverkehrs-
	 organisationen, 
	 national	 	 	
25125	 Fremdenverkehrs-
	 organisationen, 
	 international	 	 	
25140	 Gruppenreisen	
25150	 Hotels, Pensionen, 
	 Gasthöfe

Nomenklatur – Ausstellung Reisen & Caravan 2012



Allgemeine Ausstellungsbedingungen
Für die auf Ausstellungen einheitlich zu regelnden Bestimmungen gelten im Interesse der Aussteller und zur 

Vereinfachung des Geschäftsverkehrs die anhängenden

und Werbemittel werden nicht mehr als Gewerbemüll behandelt und sind auf eigene 
Kosten zu entsorgen. Einweggeschirr, Einwegflaschen und Dosen sind nicht gestattet. 
Speisen und Getränke müssen in Mehrwegbehältnissen abgegeben werden.

	 Das Formular „Entsorgung” der „Technischen Mitteilungen” ist in jedem Fall aus-
zufüllen. Nicht ausgefüllte Formulare führen zur Berechnung der Kosten nach dem 
Umlageprinzip oder der Pauschaleinstufung. 

9. 	 Abbau:
	 Beginn des Abbaues:		  Sonntag, den 4.11.2012, 18.00 Uhr
	 Beendigung des Abbaues	 Montag, den 05.11.2012, 14.00 Uhr

	 Nicht abgebaute Stände oder nicht abtransportierte Ausstellungsgüter werden 
nach dem für Beendigung des Abbaues festgelegten Termin auf Kosten und 
Gefahr des Ausstellers entfernt und kostenpflichtig eingelagert.

	 Die Standflächen und das Mietmaterial der Vertragsfirmen sind in ordnungsge-
mäßem Zustand zurückzugeben.

	 Beschädigungen der Bausubstanz, der techn. Einrichtungen und des Geländes sind 
unverzüglich der Ausstellungsleitung mitzuteilen. Dafür haftet der Aussteller.

10. 	Medienpflichteintrag
	 Der Medienpflichteintrag enthält im Katalog/Ausstellungszeitung ein alphabetisches 

Firmenverzeichnis, das den Firmennamen, eine kurze allgemeine Branchenangabe, 
Anschrift, Telefon, e-mail, Hallen- und Standnummer beinhaltet. Des weiteren wird 
auf Wunsch im Rahmen des Branchenverzeichnisses ein Link zu Ihrer Homepage 
eingerichtet. Der Eintrag ist obligatorisch und wird mit der Standmiete berechnet.
Zusätze, Firmenlogo oder Texterweiterungen sind gegen Gebühr möglich.

11. 	Bestellschein für technische Leistungen:
	 Für alle technischen Leistungen werden mit den „Technischen Mitteilungen“ Bestell-

scheine mit Angabe der Preise und Lieferbedingungen übersandt. Mit Einsendung der 
Bestellscheine erteilt der Aussteller den zuständigen Vertragsfirmen den Auftrag und 
verpflichtet sich zur Übernahme der entstehenden Kosten. Die in den „Technischen 
Mitteilungen“ abgeführten technischen Richtlinien – Aufbaubestimmungen und 
Brandschutzmaßnahmen/Feuersicherheitsbestimmungen – sind Vertragsbestandteil 
Ihrer Beteiligung.

12.		 Verkauf:
	 Die Abgaben von Kostproben, Speisen und Getränken, zum Verzehr an Ort und Stelle, 

muss von der Ausstellungsleitung genehmigt werden.
	 Der Verkauf von Waren aller Art, auch von Speisen und Getränken, ist unwiderruflich 

um 18 Uhr einzustellen.

13. 		Verlosungen:
	 Tombolen, Preisausschreiben, Werbeverlosungsaktionen, Quiz, Gewinnspiele u. ä. 

dürfen weder gegen Entgelt noch gegen Spenden durchgeführt werden.

14.	Einzelne Bedingungen:
	 Sollten einzelne Bedingungen in ihrem Wortlaut oder auch Sinn mit Bestimmungen 

in den Allgemeinen Ausstellungsbedingungen nicht übereinstimmen, so gelten die 
Regelungen in den Besonderen Ausstellungsbedingungen.

15.		 Versicherung:
	 Die Ausstellungsleitung haftet nicht für Schäden und Verluste an Standaufbauten 

und am Schaugut. Der Abschluss einer Versicherung des Ausstellungsgutes und der 
Haftpflicht wird empfohlen.

16.		 Anzeige im Ausstellungskatalog:
	 Der Ausstellungs-Katalog bietet für Sie die Möglichkeit einer flankierenden Maßnahme 

einer aktuellen Werbung ohne Streuverlust.

	 Auflage: 		  8.000 Stück	
	 Satzspiegel: 		  175 x 100 mm	
	 Druckverfahren: 	 Offset	
	 Druckunterlagen: 	 Lithos bis 60er Raster

	 Anzeigenpreise: 	 1/1 Seite	 500,– €
			  1/2 Seite	 300,– €
			  1/3 Seite	 200,– €
			  1/4 Seite	 150,– €
	 		 Logo	 70,– €
	 		 Farbzuschlag (4c)	 215,– €
	 Alle Preise verstehen sich zuzügl. 19% Mehrwertsteuer.

17.	Mietfertigstand:
	 Ausführung A		 48,– €/qm
	 Ausführung B 		 101,– €/qm inkl. 1KW Strom
		 Beschreibung siehe Ausstellerprospekt.

18. Gerichtsstand und Erfüllungsort:
	 Der Gerichtsstand und Erfüllungsort, auch für Wechsel und Schecks, ist Mainz. 

Sofern einzelne Bestimmungen der Ausstellerbedingungen unwirksam sind, wird 
der Bestand der Bedingungen im übrigen davon nicht berührt.

19.	Veranstalter:	
	   

Mitglied der Gesellschaft
zur freiwilligen Kontrolle von
Messe- und Ausstellungszahlen

Besondere Ausstellungsbedingungen:
1. 	 Allgemein:	
	 Die nachfolgenden Besonderen Ausstellungsbedingungen bilden die vertragliche 

Grundlage für die Teilnahme des Ausstellers an der ausgerichteten Veranstaltung. 
Ergänzende Bestandteile des Vertrages sind die Allgemeinen Ausstellungsbedin-
gungen des Fachverbandes Messen und Ausstellungen e.V. (FAMA) sowie die 
organisatorischen, technischen und übrigen Bestimmungen, die dem Aussteller 
vor Messebeginn zugehen. Der Anmelder sichert zu, dass die von ihm gemachten 
Angaben richtig und vollständig sind. Eventuelle Unklarheiten oder falsche Angaben 
gehen zu seinen Lasten.

2. 	 Ort - Dauer - Besuchszeit:
	 Die Ausstellung „Reisen & Caravan” findet von Donnerstag, den 01.11.2012 bis Sonntag, 

den 04.11.2012 auf dem Ausstellungsgelände der Messe Erfurt statt.
	 Sie ist täglich von 10.00-18.00 Uhr geöffnet. Einlass bis 17.00 Uhr.
	 Öffnungszeiten für Aussteller: 9.00-19.00 Uhr.

3. 	 Standmieten:
	 Die Standmiete / der Beteiligungspreis in den Hallen ist auf der Vorderseite abgedruckt.
	 Für den Ausstellungs- und Messeausschuss der Deutschen Wirtschaft werden als 

AUMA-Beitrag je qm Standfläche in den Hallen € 0,30 erhoben und an den AUMA 
abgeführt. Die Beiträge werden getrennt in Rechnung gestellt.

	 Der AUMA wahrt die vielfältigen Belange der deutschen Wirtschaft auf dem Gebiet 
des Ausstellungs- und Messewesens.

	 Alle Preise zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

4.	 Standbestätigung:
	 Mit dem Zugang der Standbestätigung beim Aussteller kommt der Mietvertrag zwi-

schen Aussteller und der RAM Regio Ausstellungs GmbH zustande. Weicht der Inhalt 
der Standbestätigung vom Inhalt der Anmeldung des Ausstellers ab, so kommt der 
Vertrag nach Maßgabe der Standbestätigung zustande, es sei denn, dass der Aus-
steller binnen 8 Tagen schriftlich widerspricht. (s. Ziffer 6 der FAMA-Bedingungen.)

5.	 Werbeflächen:
	 Für Werbeflächen innerhalb des Austellungsgeländes werden je qm € 100,– berech-

net. Für besonders bevorzugte Plätze wird ein Aufschlag erhoben. Gestaltung sowie 
Anbringung der Werbefläche sind Sache des Mieters.

	 Entwurf ist vor Beginn der Ausstellung vorzulegen.

6. 	 Zahlungstermine:
	 Die Standmiete ist in einem Betrag fällig am 01. August 2012.

	 Nach dem 01. August 2012 ausgestellte Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig.
	 Erfüllungsort und Gerichtsstand – auch für das Mahnverfahren – ist Mainz.

7. 	 Aufbau:
	 Beginn des Aufbaues: Dienstag, den 30.10.2012, 7.00 Uhr
	 Beendigung des Aufbaues: Mittwoch, den 31.10.2012, 18.00 Uhr

	 Eine Vorverlegung des Aufbautermines ist nicht möglich.

	 Stände, bei denen  der Aufbau am Tag vor Beginn der Ausstellung bis 12.00 Uhr nicht 
begonnen wurde, werden auf Kosten des Ausstellers weiße Wände gestellt, sofern 
nicht anderweitig durch den Veranstalter darüber verfügt wird.

	 Ersatzansprüche können durch den Mieter nicht geltend gemacht werden.
	 Sofern Standbegrenzungswände bestellt wurden, werden diese  in gereinigtem Zustand 

zur Verfügung gestellt sowie auf- und abgebaut. Seitliche Stützwände dürfen nicht 
entfernt werden. Bei Entfernung haftet der Standinhaber für mögliche Schäden.

	 In die Wände dürfen keine Löcher geschlagen oder gesägt werden.

	 Beim Verlegen des Teppichbodens ist darauf zu achten, dass nur nachfolgende 
Klebebänder verwendet werden dürfen:

	 Verlegung von Teppichboden:   	 Forma Flex 1450
	 Verlegen von Abdeckfolie:        	 Ora Band 1311
	 Die Bänder sind bei der Abt. Technik in der Ausstellungsleitung zu beziehen.
	 Der Fußboden, die Hallenkonstruktion, Säulen sowie feste Einbauten dürfen nicht 

gestrichen oder tapeziert werden. Die Installations- und Feuerschutzeinrichtungen 
müssen jederzeit zugänglich sein. Alles verwendete Material muss schwer entflammbar 
sein.

	 Die Überschreitung der normalen Bauhöhe von 250 cm muss von der Ausstellungs-
leitung im Vorfeld genehmigt werden.

	 Jeder Hallenstand muss mit einem in sich einheitlichen Bodenbelag voll ausgelegt sein. 
Steht kein Fertig- oder Systemstand mit Blende zur Verfügung, wird die Anbringung 
einer Blende zur Auflage gemacht. 

	 Ist die Standblende bis 18 Uhr am letzten Aufbautag nicht angebracht, ist der Aus-
steller damit einverstanden, dass die Ausstellungsleitung die Anbringung auf Kosten 
des Ausstellers veranlasst.

	 Auflagen bezüglich der Standgestaltung sowie Art und Inhalt der Werbeaussagen 
bleiben vorbehalten. Akustische und optische Werbeträger sind in jedem Fall an-
trags- und genehmigungspflichtig. Alle gewerblichen Vorschriften – insbesondere 
die Preisauszeichnung – müssen beachtet werden.

8.	 Abfallentsorgung/Mülltrennung:
	 Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist der Verursacher verpflichtet, für eine sachge-

rechte Müllbeseitigung Sorge zu tragen.
	 Dem Aussteller ist vorgeschrieben, Abfall zu vermeiden und Mülltrennung nach 

verwertbaren Stoffen durchzuführen. Umweltbelastende Abfallstoffe, Standbauteile, 
Teppichböden, Mischabfälle, Verpackungen, Sperrmüll, Bauschutt, Produktionsabfälle 

   Futterstraße 13
  99084 Erfurt
 Telefon 03 61 / 56 55 5-0
Telefax 03 61 / 56 55 5-10

Geschäftsführer: Eberhard Kreuser, Constanze Kreuser
Register Gericht Jena HRB 109837

 Internet: www.ram-messe.de
e-mail: infoerfurt@ram-gmbh.de

®

Allgemeinen Messe- und Ausstellungsbedingungen des Fachverbandes Messen und Ausstellungen e.V.
ergänzt durch die Besonderen Ausstellungsbedingungen und die Bestimmungen der Technischen Mitteilungen der RAM. 

01.-04.11.2012
Erfurt, Messe
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